
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
ARBEITSZEITAUFZEICHNUN-
GEN 
Es sind vor allem drei Anknüp-
fungspunkte, bei denen die Ar-
beitszeitaufzeichnungen genauer 
unter die Lupe genommen wer-
den; Zum Einen vom Ar-
beitsinspektorat, zum Anderen 
anlässlich einer GPLA-Prüfung 

und zum Dritten bei strittiger 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses von der Arbeiterkammer. 
Nachdem diese Fälle mit emp-
findlichen Strafen bzw. Nachver-
rechnungen verbunden sein kön-
nen, lohnt es sich, darauf auf-
merksam zu machen. 
Im Wesentlichen regelt § 26 
AZG: 

 Die Pflicht, Arbeitsstunden auf-
zuzeichnen trifft den Arbeitgeber; 

 Die Aufzeichnungen sind in der 
Betriebsstätte zu führen, wo der 
Arbeitnehmer beschäftigt ist; 

 Aufzeichnungen haben über 
Arbeitsbeginn, -ende, -dauer, die 
Ruhepausen und den Durch-
rechnungszeitraum Auskunft zu 
geben; 

 Die Aufzeichnungen sind für 
alle Arbeiter und Angestellten, 
auch für Teilzeit- und Geringfügig 
Beschäftigte zu führen; 

 In bestimmten Fällen (Gleitar-
beitszeit, Außendienstmitarbeiter) 
kann die Führung er Arbeitszeit-
aufzeichnungen dem Arbeitneh-
mer übertragen werden; 

 Die Aufzeichnungen können 
handschriftlich oder elektronisch 
(zB. Stechuhr) erfolgen; 

 Die Sanktionen bei fehlenden 
bzw. mangelhaften Arbeitszeit-
aufzeichnungen sind i. W. die 
Schätzung der Arbeitszeit und 
Verwaltungsstrafen. 

GUTER RAT: Nachdem die 

Zuschätzungen und Strafen pro 
Arbeitnehmer erfolgen, kann dies 
teuer werden. Es lohnt sich da-
her, Arbeitszeitaufzeichnungen 
zu führen bzw. regelmäßig zu 
kontrollieren, abzugleichen und 
abzeichnen zu lassen. 
 

 

 


